
Nur selten offeriert der 
Steuergesetzgeber den Un-
ternehmen eine Verschnauf-
pause, wenn es darum 
geht, immer neue Gesetzes-
vorhaben in die Praxis um-
zusetzen. Da kommt es fast 
schon einem Geschenk 
gleich, wenn den Unter-
nehmen nun in Sachen  
E-Bilanz ein weiteres Über-
gangsjahr eingeräumt wird, bis die Bilanzdaten end-
gültig elektronisch an das Finanzamt übermittelt wer-
den müssen. Der Grund hierfür liegt allerdings weniger 
im Großmut der Fiskalvertreter als vielmehr in den 
Schwierigkeiten, die nicht zuletzt in der Pilotphase zuta-
ge getreten sind. Dabei sind diese Probleme durchaus 
hausgemacht. Mit deutscher Gründlichkeit werden den 
Unternehmen mehrere Hundert Einzeldaten abverlangt, 
die noch dazu nach einem speziellen Datenraster – so-
genannte Taxonomie – elektronisch abzuliefern sind. 
Dass es dabei um die Steuerbilanz geht, die viele Fi-
nanzbuchhaltungssysteme heute gar nicht isoliert abbil-
den, macht die Sache dabei nicht einfacher, ganz im 
Gegenteil. Da sich am Informationsdurst der Finanzver-
waltung trotz alledem nichts Gravierendes ändern 
wird, gilt es die „Digitale Galgenfrist“ bestmöglich zu 
nutzen, denn die erforderlichen System- und Prozessum-
stellungen hin zur E-Bilanz sind zeitintensiv und bedür-
fen zahlreicher Vorüberlegungen, bei denen wir Sie 
gerne unterstützen.

Stefan Groß
Steuerberater, Certified Information Systems Auditor 
(CISA)
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E-Bilanz – Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Unternehmen, die ihren Gewinn durch Betriebsvermö-
gensvergleich ermitteln, sind künftig verpflichtet, ihre 
Steuerbilanz sowie die steuerliche Gewinn- und Verlust- 
rechnung (optional auch die Handelsbilanz mit einer 
steuerlichen Überleitungsrechnung) in elektronischer 
Form an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Der 
entsprechende Datensatz ist ausschließlich im standar-
disierten XBRL-Format (eXtensible Business Reporting 
Language) zu übermitteln. Dieses Vorhaben, das von 
der Vorgabe „Elektronisch statt Papier“ geprägt ist, 
wird unter dem Begriff „E-Bilanz“ zusammengefasst 
und ist für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31.12.2011 beginnen. Ein jüngst überarbeiteter 
Entwurf eines BMF-Schreibens hält an diesem Termin 
fest, es soll jedoch nicht beanstandet werden, wenn für 
das erste Jahr (also für das Kalenderjahr 2012 bzw. 
für das abweichende Wirtschaftsjahr 2012/2013) 
die geforderten Informationen noch in Papierform 
abgegeben werden. Dieser Aufschub um ein Jahr tut 
allerdings dringend Not, da mit den erforderlichen 
Anpassungen an die E-Bilanz ein nicht zu unterschät-
zender Vorlauf in den Unternehmen verbunden ist. 

Die gesetzliche Grundlage für die E-Bilanz findet sich 
in § 5b EStG. Den Umfang der elektronisch einzurei-
chenden Informationen legt danach ein amtlich vorge-
schriebener Datensatz (Taxonomie) fest. Es handelt 
sich dabei um ein elektronisches Klassifikationsschema 
für Jahresabschlussdaten, in dem bestimmte Positionen 
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
(GuV) fest vorgegeben sind und befüllt werden müs-
sen. Während die Gliederungen im Handelsgesetz-
buch nur etwa 50 Bilanz- und 25 GuV-Positionen auf-
führen, sind es in der Taxonomie derzeit für die Bilanz 
über 400 Ober- und Unterpositionen, für die GuV gut 
300. Bei vielen Positionen handelt es sich darüber 
hinaus um sogenannte Mussfelder, deren Inhalt zwin-
gend anzugeben ist, oder sogar um Mussfelder, für 
die ein zusätzlicher Kontennachweis (in Form einer 
Summen- und Saldenliste) erwünscht ist, um Nachfra-
gen seitens der Finanzverwaltung gering zu halten. 
Für viele Unternehmen bedeutet die vorgeschriebene 
hohe Gliederungstiefe eine große Herausforderung, 

denn vielfach lassen die eingerichteten Konten in der 
Finanzbuchhaltung bislang nicht die Möglichkeit zu, 
die geforderten Unterscheidungen auch treffend abbil-
den zu können. So verlangt die Taxonomie z. B. im 
Bereich der Umsatzerlöse insgesamt elf Positionen als 
Mussfelder, um die einzelnen zur Anwendung gekom-
menen Steuersätze korrekt darzustellen. 

Derzeit ist offen, ob alle Softwarehersteller auf den Zug 
der E-Bilanz aufspringen und eine umfassende integrier-
te Lösung zur E-Bilanz anbieten werden. Vielfach sind 
die Systeme nicht dazu ausgelegt, neben den handels-
rechtlichen Buchungen auch steuerbilanzielle Korrektu-
ren abzubilden. Oft werden diese Schritte auch erst am 
Jahresende außerhalb der Finanzbuchhaltungssysteme, 
z. B. beim Steuerberater, durchgeführt. So werden sich 
viele Systeme auf eine allgemeine Exportfunktion 
beschränken, um die Daten zumindest in einem weiter-
verarbeitungsfähigen Format bereitzustellen.

Um die Zeit bis zur finalen Einführung der E-Bilanz 
optimal zu nutzen, sollten im Unternehmen die folgen-
den wesentlichen Fragestellungen beantwortet wer-
den: Soll die Steuerbilanz oder die Handelsbilanz mit 
Überleitungsrechnung übertragen werden? An wel-
cher Stelle bzw. zu welchem Zeitpunkt werden Steuer-
buchungen durchgeführt und welcher Aufwand ist 
damit verbunden? Gewährleistet die bisherige Kon-
tenstruktur bereits eine vollständige Abdeckung der 
Gliederungstiefe der Taxonomie bzw. ermöglichen 
andere Merkmale (z. B. Buchungskennzeichen) eine 
hinreichende Unterscheidung? Mit PSP haben Sie 
einen kompetenten Ansprechpartner, der Sie sowohl 
bei der Klärung allgemeiner Fragen als auch bei der 
Umsetzung des E-Bilanz-Projektes tatkräftig unterstützt. 
Wir gehen stets mit Augenmaß an eine solche Umstel-
lung heran und versuchen, den Aufwand auch durch 
die Verwendung geeigneter IT-Werkzeuge für Sie auf 
ein Mindestmaß zu beschränken.

	 Kon t a k t :

	 Martin Lamm (m.lamm@psp.eu)
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PSP beim Technologietag  
des Munich Network

Munich Network verbindet Technologieunternehmer untereinan-

der mit Industrie und Anwendern, Forschung und Entwicklung, 

Investoren und international. Damit unterstützt das „Münchener 

Netzwerk für Innovation“ die Anstrengungen für erfolgreiche 

Innovationen in jungen, ambitionierten und ebenso in erfolg-

reichen, etablierten Technologieunternehmen. Mit zahlreichen 

Veranstaltungen und Aktivitäten werden Kontakte zwischen 

Gründern, Investoren, Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen hergestellt. 

Der 5. Technologietag am 18. März 2010 befasste sich mit 

„Herausforderungen und Perspektiven der Unternehmens- und 

Innovationsfinanzierung“. Die aktuelle Situation der Unterneh-

mens- und Innovationsfinanzierung für Technologieunternehmen 

wurde ebenso wie die der Finanz- und Kapitalmärkte beleuchtet. 

Unternehmerpersönlichkeiten, erfahrene Kapitalmarktprofis und 

internationale Venture Capital Investoren berichteten über jüngs-

te Investments. Interessante Vorträge und mehrere hundert Teil-

nehmer machten den Technologietag auch 2010 wieder zu 

einem großen Erfolg. 

Die PSP-Partner Heiko Wunderlich und Hans-Joachim 

Schreiber sprachen auf dem Technologietag zum Thema 

„Beteiligungs verträge fair gestalten – auch für die Gründer fair“ 

und vertraten den PSP-Beratungsschwerpunkt Venture Capital.

Dazu der Geschäftsführer des Munich Network, Curt J. Winnen: 

„Der 5. Technologietag war wieder einmal eine gelungene 

Großveranstaltung des Munich Network. Der wachsende Teil-

nehmerkreis zeigt uns, dass großes Interesse am Thema Techno-

logiefinanzierung besteht, und dass das Munich Network zuneh-

mend auch bundesweit als ideale Plattform für Kontakte in  

diesem Bereich wahrgenommen wird. Wir freuen uns, dass PSP 

sich aktiv in das Munich Network einbringt. Der Vortrag über 

Beteiligungsverträge hat unseren Teilnehmern wertvolle Hinweise 

für die Praxis gegeben.“ 

S e m i n a r e  
W o r k S h o p S  
V o r t r ä g e

PSP Partner Heiko Wunderlich, Hans-Joachim Schreiber und  
Curt J. Winnen, Geschäftsführer des Munich Network

Heiko WunderlichHans-Joachim Schreiber
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Umsatzsteuer für Nichts !
Fehlerhafte Rechnungen kosten Geld
Wer glaubt, dass Umsatzsteuer nur dann an das 
Finanzamt zu zahlen ist, wenn diese mit einer Liefe-
rung oder Leistung einhergeht, der irrt. So hat der 
Bundesfinanzhof immer wieder – auch in einem aktu-
ellen Fall – entschieden, dass der Ausweis von 
Umsatzsteuer in einer Rechnung auch dann zur 
Umsatzsteuerschuld des Rechnungsausstellers führen 
kann, wenn die Rechnung unvollständig ist und nicht 
alle Pflichtangaben enthält; dies gilt selbst dann, 
wenn die eigentliche Lieferung oder Leistung nie 
erfolgt ist. 

Im vorbeizeichneten Fall erfolgte eine Rechnungsstel-
lung, ohne dass Lieferzeitpunkt und Rechnungsnum-
mer – die als Pflichtangaben für den Vorsteuerabzug 
erforderlich sind – auf der Rechnung vermerkt waren. 
Die Krux: Die eigentliche Lieferung wurde nie ausge-
führt. Davon unabhängig verwendete der Rechnungs-
empfänger die Rechnung jedoch seinerseits zum Vor-
steuerabzug. So war es auch nicht verwunderlich, 
dass das Finanzamt den gesondert ausgewiesenen 
Umsatzsteuerbetrag vom leistenden Unternehmer for-
derte. Dabei begründete die Finanzverwaltung ihre 
Ansicht mit der Vorschrift des § 14c UStG, der auch 
bei einem unberechtigten Steuerausweis den Steuer-
anspruch beim Fiskus sieht. Das leistende Unterneh-
men seinerseits hielt dieser Argumentation entgegen, 
der Anspruch des Finanzamtes könne schon alleine 
deshalb nicht bestehen, weil die zugrunde liegende 
Rechnung aufgrund der fehlenden Pflichtangaben 
schon gar nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt hatte. 

Der Bundesfinanzhof allerdings entschied anders und 
bejahte die Umsatzsteuerschuld. Dabei ist gerade die 
Begründung des Bundesfinanzhofs interessant, der 
auch allgemeine Kriterien im Hinblick auf die Umsatz-
steuerschuld bei unberechtigtem Steuerausweis zu 
entnehmen sind. Demnach sei es Zweck der Rege-
lung, Missbräuche durch das Ausstellen von Rechnun-
gen zu verhindern. Eine Gefährdung des Steuerauf-
kommens könne aber – so das Gericht – unabhängig 

davon entstehen, ob eine Rechnung alle geforderten 
Pflichtangaben enthalte, also tatsächlich zum Vorsteu-
erabzug berechtige. Vielmehr genüge es für die 
Gefährdung des Steueraufkommens, dass die elemen-
taren Merkmale einer Rechnung gegeben seien. Dar-
über hinaus genüge selbst der Schein einer Rechnung, 
sofern der Rechnungsempfänger zum Vorsteuerabzug 
verleitet sei. 

Die Bundesrichter stellen damit im Ergebnis klar, dass 
sie es mit der Steuerschuld beim unberechtigten Aus-
weis von Umsatzsteuer ernst meinen. Während das 
Hauptaugenmerk des Unternehmers zumeist auf der 
Rechnungseingangsseite und mithin auf der Sicherstel-
lung des Vorsteuerabzuges liegt, sollte folglich auch 
die Rechnungsausgangsseite nicht aus den Augen 
verloren werden. Gerade dann, wenn die in den 
Rechnungen beschriebene Lieferung oder Dienstleis-
tung nicht oder nicht in vollem Umfang ausgeführt 
wird oder Reklamationen/Rechnungskorrekturen vor-
liegen, die den ursprünglichen Leistungsumfang modi-
fizieren, muss der leistende Unternehmer auf der Hut 
sein und die ursprüngliche Rechnung so korrigieren, 
dass der Rechnungsempfänger gerade nicht zum 
mehrfachen Vorsteuerabzug verleitet wird. Insbeson-
dere darf nicht der Anschein erweckt werden, es 
gäbe über ein und denselben Vorgang mehrere 
Abrechnungsdokumente, was beim Rechnungsemp-
fänger den falschen Eindruck einer mehrfachen Vor-
steuerabzugsberechtigung entstehen lassen könnte.

Gerichte können nur über geltendes Recht urteilen, 
der Bundesfinanzhof hat dies hier fehlerfrei getan. 
Insgesamt zeigt das Beispiel aber, dass sich der deut-
sche Gesetzgeber im Fall der umsatzsteuerlichen 
Rechnung auf dem völlig falschen Weg befindet! Die 
Tatsache, dass einerseits der Vorsteuerabzug auf-
grund von Formalmängeln in der Rechnung selbst 
dann versagt werden kann, wenn der leistende Unter-
nehmer die Umsatzsteuer an den Fiskus abgeführt hat, 
gleichzeitig aber die auf einer Rechnung (fälschlicher-
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Contingent Convertibles (CoCos) zur Regulierung 
systemrelevanter Banken?
CoCos sind zwar bislang im Baseler Regelwerk nicht ver-
ankert, aber auch nicht von der Tagesordnung verschwun-
den, erklärte kürzlich der Gouverneur der schwedischen 
Zentralbank und seit dem 1. Juli des Jahres neue Vorsitzen-
de des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht Stefan  
Ingves. CoCos könnten insbesondere den Verlustpuffer 
systemrelevanter Banken bei Bedarf verstärken, gab auch 
Andreas Dombret vom Vorstand der Deutschen Bundes-
bank zu bedenken. Während CoCos bislang also keinen 
direkten Einzug in den neuen Regulierungsrahmen für Ban-
ken gefunden haben, werden sie doch als ergänzende 
Kapitalform und zusätzlicher Risikopuffer ins Spiel gebracht 
und von einigen Wissenschaftlern sogar deutlich favori-
siert. Was können die mutmaßlichen Vorteile der CoCos 
sein, worin können aber auch gegebenenfalls Risiken der 
regulatorischen Anerkennung von Contingent Capital 
bestehen und können solche Papiere überhaupt als attrak-
tives Finanzinstrument bei den Investoren eine Chance 
haben? Das sind einige der Fragen, die den  
Baseler Ausschuss zu der Auffassung gebracht haben, die 
als bedingte Pflichtwandelanleihen, also Contingent Con-
vertibles oder kurz CoCos bezeichneten Instrumente weiter 
im Spiel zu halten und zu untersuchen.   
 
CoCos sind zunächst reine Fremdkapiteltitel, Schuldver-
schreibungen einer Bank, die aber in bestimmten kritischen 
Situationen in haftendes Eigenkapital umgewandelt wer-
den, d. h. bereits bei ihrer Emission für einen Debt-Equity 
Swap in Krisensituationen vorgesehen werden. Der Vor-
schlag für solche neuartigen Finanztitel zur Verstärkung der 
Haftungsbasis der Banken ist nicht neu, erste Vorschläge 
aus dem Jahr 2002 stammen von Culp und Flannery,  
amerikanischen Wissenschaftlern, die in der Finanzkrise 
noch einmal an ihre Überlegungen mit neuen Beiträgen 
erinnert haben. In modifizierter Form wurde der Vorschlag 
2009 insbesondere von der Squam Lake Working Group 
on Financial Regulation aufgegriffen, die eine Verpflich-
tung systemischer Banken zur Emission zusätzlichen  
Pufferkapitals in Form von „Regulatory Hybrid Securities“ 
bzw. „Contingent Reverse Convertibles“ als spezielle Aus-
prägung der CoCos empfohlen hat. 

Die von den Banken in einem bestimmten Umfang auszu-
gebenden CoCos als krisenbedingte Pflichtwandelanleihen 
lassen sich dahingehend charakterisieren, dass sie im  
laufenden Geschäftsbetrieb unter normalen Bedingungen 
den üblichen Charakter von Fremdkapitalansprüchen auf-
weisen. Bei Eintritt eines in den Emissionsbedingungen 

festgelegten Triggers, der an einen hohen Verlust der Bank, 
an einen dramatischen Rückgang des Aktienkurses oder  
an eine gesamtwirtschaftliche Krise der Finanzmärkte anknüp-
fen kann, wird der Fremdkapitalanspruch automatisch in 
Eigenkapital umgewandelt. Vom Umwandlungszeitpunkt an 
haften die Mittel für alle aufgetretenen und noch auftretenden 
Verluste der Bank, partizipieren aber als „normales“ Eigen-
kapital auch an eventuellen Kurssteigerungen oder nachfol-
gende Dividendenzahlungen. Es versteht sich von selbst, dass 
die Inhaber der CoCos vom Zeitpunkt der Wandlung ihrer 
Papiere an über alle üblichen Governance Rechte von 
Eigenkapitalgebern verfügen.   

Während übliche Wandelschuldverschreibungen ihren 
Inhabern das Recht einräumen, die Anleihe innerhalb einer 
bestimmten Frist zu bestimmten Bedingungen in Aktien der 
emittierenden Bank umzutauschen und dieser Umtausch 
regelmäßig nur bei vorteilhafter Kursentwicklung erfolgt, 
wird bei den CoCos der Tausch der Anleihe in Aktien 
durch den Trigger ohne Wahlmöglichkeit des Inhabers bei 
einer unvorteilhaften Geschäftsentwicklung ausgelöst. 
Während also die Inhaber einer normalen Wandelanleihe 
im Gegensatz zu Inhabern einer reinen Fremdkapital- 
position auch an Ergebniszuwächsen bzw. einer Markt-
wertsteigerung partizipieren, so dass eine Steigerung des 
Unternehmensrisikos für sie mit einer Erhöhung des Risikos, 
aber zugleich auch mit einer Erhöhung der Chancen  
verbunden ist, zeichnen sich CoCos dadurch aus, dass der 
Umtausch in der Krise des Instituts erfolgt. Daher werden 
die Anleihegläubiger bis zu einer möglichen Wandlung 
an einer risikoarmen Geschäftspolitik der Bank interessiert 
sein. 

Alternative Auslöser der Umwandlung in 
Eigenkapital 
Als Auslöser der zwangsweisen Umwandlung der Anleihen 
in Eigenkapital lassen sich verschiedene Trigger vorgeben. 
Neben einem vorab definierten buchmäßigen Verlust und 
einer entsprechenden Minderung des Bankeigenkapitals 
kann auch ein bestimmter Kursverlust der Aktien bzw. des 
Marktwertes des Eigenkapitals der emittierenden Bank als 
Trigger gewählt werden. Ein hoher Trigger wäre so zu 
setzen, dass die Wandlung in angemessenem Abstand 
zum regulatorischen Minimum erfolgt, während bei einem 
tiefen Trigger die Wandlung knapp über dem regulatori-
schen Minimum ausgelöst würde. Ob mit den Konstruktio-
nen Gefahren oder Anreize zur  Kursmanipulation oder 
zur Ergebnismanipulation erwachsen könnten, wäre im 
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PSP beim Technologietag  
des Munich Network

Munich Network verbindet Technologieunternehmer untereinan-

der mit Industrie und Anwendern, Forschung und Entwicklung, 

Investoren und international. Damit unterstützt das „Münchener 

Netzwerk für Innovation“ die Anstrengungen für erfolgreiche 

Innovationen in jungen, ambitionierten und ebenso in erfolg-

reichen, etablierten Technologieunternehmen. Mit zahlreichen 

Veranstaltungen und Aktivitäten werden Kontakte zwischen 

Gründern, Investoren, Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen hergestellt. 

Der 5. Technologietag am 18. März 2010 befasste sich mit 

„Herausforderungen und Perspektiven der Unternehmens- und 

Innovationsfinanzierung“. Die aktuelle Situation der Unterneh-

mens- und Innovationsfinanzierung für Technologieunternehmen 

wurde ebenso wie die der Finanz- und Kapitalmärkte beleuchtet. 

Unternehmerpersönlichkeiten, erfahrene Kapitalmarktprofis und 

internationale Venture Capital Investoren berichteten über jüngs-

te Investments. Interessante Vorträge und mehrere hundert Teil-

nehmer machten den Technologietag auch 2010 wieder zu 

einem großen Erfolg. 

Die PSP-Partner Heiko Wunderlich und Hans-Joachim 

Schreiber sprachen auf dem Technologietag zum Thema 

„Beteiligungs verträge fair gestalten – auch für die Gründer fair“ 

und vertraten den PSP-Beratungsschwerpunkt Venture Capital.

Dazu der Geschäftsführer des Munich Network, Curt J. Winnen: 

„Der 5. Technologietag war wieder einmal eine gelungene 

Großveranstaltung des Munich Network. Der wachsende Teil-

nehmerkreis zeigt uns, dass großes Interesse am Thema Techno-

logiefinanzierung besteht, und dass das Munich Network zuneh-

mend auch bundesweit als ideale Plattform für Kontakte in  

diesem Bereich wahrgenommen wird. Wir freuen uns, dass PSP 

sich aktiv in das Munich Network einbringt. Der Vortrag über 

Beteiligungsverträge hat unseren Teilnehmern wertvolle Hinweise 

für die Praxis gegeben.“ 

S e m i n a r e  
W o r k S h o p S  
V o r t r ä g e

PSP Partner Heiko Wunderlich, Hans-Joachim Schreiber und  
Curt J. Winnen, Geschäftsführer des Munich Network

Heiko WunderlichHans-Joachim Schreiber
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Einzelnen noch zu prüfen. Bei Vorbehalten gegen eine 
zeitnahe Auslösung bei beobachtbaren Marktbedingun-
gen bieten sich buchhalterische Trigger an, die darüber 
hinaus den Vorteil haben, dass sie sich gleichermaßen 
auch bei Banken ohne Kursnotiz der Eigenkapitaltitel wie 
Landesbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
anwenden lassen. In diesem Fall läge der Trigger in der 
Hand des Rechnungswesens, der Wirtschaftsprüfer oder 
der Bankenaufsicht und könnte sich beispielsweise bei 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken an der derzeit 
schon geltenden Konditionierung der Bedienung von 
Genussrechtskapital orientieren.

Ein unter dem Gesichtspunkt der Systemstabilität attraktiver 
Trigger könnte sogar auf eine doppelte Konditionierung 
auf einen Verlust und die gleichzeitige Feststellung einer 
gesamtwirtschaftlichen Krisensituation abstellen, wie dies 
beispielsweise von der Squam Lake Working Group on 
Financial Regulation (2009) vorgeschlagen wird. Eine aus 
meiner Sicht überdenkenswerte Möglichkeit könnte auch 
darin bestehen, den Trigger an das negative Ergebnis 
eines Stresstests zu binden. Das Unterschreiten einer Eigen-
kapitalgrenze bei einem Stresstest wäre ein sehr frühes 
Umwandlungskriterium, hätte also einen ausgeprägt  
präventiven Charakter. Schließlich könnte als eine weitere 
Option auch eine dynamische Inanspruchnahme des  
Krisenkapitals ins Auge gefasst werden, so dass je nach 
Verlusthöhe nacheinander „tranchierte“ Wandelanleihen 
in Eigenkapital umgetauscht werden müssten. Bei der 
Wahl des Triggers lassen sich also verschiedene Überle-
gungen anstellen, die im Einzelnen noch geprüft werden 
müssten und später anhand von Erfahrungen angepasst 
werden könnten. 

Der Umfang der Verlustbeteiligung hängt u. a. vom Wand-
lungsverhältnis ab, das unterschiedlich gesetzt werden 
kann. Die Wandlung eines Anleihebetrages kann bei-
spielsweise in einen marktwertäquivalenten Eigenkapital-
anteil, aber auch in eine vorab definierte Anzahl von 
Eigenkapitaltiteln erfolgen. Das Wandlungsverhältnis ist 
gemeinsam mit der Art des Triggers festzulegen. Bei  
Aktiengesellschaften müsste im Umfang der Wandelan- 
leihe bedingtes Kapital beschlossen werden. 

Vorzüge des regulatorischen Krisenkapitals 
Eine Pflicht zur Emission regulatorischen Krisenkapitals 
wäre mit verschiedenen Vorteilen für die Stabilität der 
Banken- und Finanzmärkte verbunden:

1. Im Falle einer Bankinsolvenz würden auftretende  
Verluste auf vorab feststehende Gläubiger verteilt und nicht 
auf den Staat bzw. die Steuerzahler. Daraus folgt im Übri-
gen, dass die wesentlichen Gläubiger der bedingten 
Zwangswandelanleihen nicht selbst insolvenzgefährdete 
Banken sein sollten. 

2. CoCos stellen vor der Wandlung Fremdkapital und kein 
Eigenkapital dar, so dass auch keine Basis oder Rechtferti-
gung zur Übernahme zusätzlicher Risiken bestünde. Jeden-
falls sollte eine Anrechenbarkeit des Krisenkapitals bei der 
Eigenmittelbasis als Risikodeckungspotenzial der Institute 
ausgeschlossen sein. Das Contingent Capital übernimmt in 
diesem Fall die Funktion eines echten zusätzlichen Verlust-
puffers, auf den kein Potenzial zur Übernahme neuer  
Risiken aufbaut wie bei einer reinen Eigenfinanzierung 
oder den verschiedenen Alternativen der Bildung hybriden 
Kapitals. 

3. Die Wandlungsbedingungen sind ex ante spezifiziert, 
so dass sie für das Risikomanagement und die gesamte 
Geschäftspolitik der Bank eine harte Restriktion darstellen. 
Sie führt aber nicht zu einer kaum lösbaren Aufgabe wie 
der Aufnahmezwang von Eigenkapital in einem schwie-
rigen Marktumfeld oder in der Stresssituation des Einzel-
instituts. 

4. Da am Rentenmarkt gewisse Erfahrungen mit ähnlichen 
Finanztiteln vorliegen, würden CoCos zwar eine Innovati-
on darstellen, wären aber den Marktteilnehmern nicht  
völlig unbekannt. So handelt es sich insbesondere bei den 
Katastrophenanleihen der Versicherungsgesellschaften, 
den Cat Bonds, um gut eingeführte Kapitalmarkttitel, bei 
denen ein Teil des Risikos der Versicherungsgesellschaft 
unter genau spezifizierten Bedingungen auf die Gläubiger 
übertragen wird. 

Alle genannten und weitere Quellen zu den CoCos findet 
man in dem Aufsatz des Autors: Eigenkapitalanforderun-
gen in der Bankregulierung, in: 
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelrecht und Wirt-
schaftsrecht 175 (2011), S. 284-318. 

Prof. em. Dr. Bernd Rudolph, 
Institut für Kapitalmärkte und Finanzwirtschaft, 
Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in zwei Urteilen vom 
28.07.2011 die bisherige Praxis zur Abzugsfähigkeit 
von Kosten für ein Erststudium oder eine erstmalige 
Berufsausbildung geändert. Nach der neuen Recht-
sprechung des BFH können diese Aufwendungen als 
vorweggenommene Werbungskosten steuerlich 
berücksichtigt werden, insofern die Kosten in einem 
hinreichend konkreten Zusammenhang zur späteren 
Berufstätigkeit stehen.

In den zugrunde liegenden Sachverhalten begehrten 
die Kläger, welche nach ihrem Schulabschluss eine 
Pilotenausbildung bzw. ein Medizinstudium aufnah-
men, die Feststellung ihrer Bildungsaufwendungen als 
vorweggenommene Werbungskosten. Die Vorinstan-
zen lehnten jeweils die Berücksichtigung der Aufwen-
dungen als Werbungskosten ab. Eine steuermindern-
de Wirkung wurde lediglich im Rahmen des Sonder-
ausgabenabzuges, begrenzt auf EUR 4.000, gewährt. 
Nach Ansicht des BFH standen die vorab getätigten 
Kosten jedoch in hinreichendem Zusammenhang zur 
späteren Berufstätigkeit und den hieraus zu erwarten-
den Einnahmen. Des Weiteren betonten die Richter, 
dass die Abzugsfähigkeit derartiger Kosten nicht 
grundlegend ausgeschlossen sei. Das für Sonderaus-
gaben geltende Abzugsverbot komme eben nur auf 
dieser Ebene zur Anwendung, hat jedoch keine Aus-
wirkung auf den im Rahmen der Einkünftequantifikati-
on vorgelagerten Werbungskostenabzug. Stehen vor-
ab angefallene Kosten folglich in hinreichend berufli-

chem Zusammenhang zur späteren Tätigkeit, sind 
diese als vorweggenommene Werbungskosten 
abzugsfähig, ungeachtet systematisch nachfolgender 
Abzugsbeschränkungen im Bereich der Sonderausga-
ben. Diesen fehlt es nämlich an einer beruflichen 
Veranlassung, da es sich hierbei um Kosten der allge-
meinen Lebensführung handelt, welche das deutsche 
Steuerrecht nur in einer abschließenden Aufzählung 
ausdrücklich zum Abzug zulässt.

Die neue Rechtsprechung hat zur Folge, dass auch 
Kosten für ein Erststudium bzw. eine erstmalige Berufs-
ausbildung als vorweggenommene Werbungskosten 
angesetzt werden können, soweit diese durch die 
angestrebte Berufstätigkeit hinreichend veranlasst 
sind. Bereits bestandskräftige Steuerbescheide kön-
nen durch die geänderte Rechtsprechung nicht zuguns-
ten von Steuerpflichtigen geändert werden, bei offe-
nen Veranlagungsverfahren kann eine steuermindern-
de Berücksichtigung dieser Kosten hingegen noch 
erfolgen.

Der BFH fordert den Gesetzgeber durch seine Recht-
sprechung zu einer systematischen Neuregelung der 
Abzugsfähigkeit von Ausbildungskosten auf. Eine 
Reaktion auf legislativer Ebene bleibt abzuwarten.

Bundesfinanzhof: 
Studienkosten abziehbar

weise) ausgewiesene Umsatzsteuer selbst dann vom 
leistenden Unternehmer an den Fiskus bezahlt werden 
muss, wenn der Leistungsempfänger die Vorsteuer gar 
nicht geltend gemacht hat, zeigt, dass der Gesetzge-
ber eine absurd formalistische und zugleich extrem 
profiskalische Position einnimmt. Dabei wird verges-
sen, dass die Unternehmer bei der Umsatzsteuer 
zugleich die Rolle des Steuereintreibers und Steuer-

schuldners einnehmen. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
der deutsche Gesetzgeber eines Tages besinnen wird 
und wieder eine Steuererhebung mit Augenmaß 
ermöglicht.

	 Kon t a k t :

	 Stefan Groß (s.gross@psp.eu)
	 Philipp Matheis (p.matheis@psp.eu)IN
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	 Heiko Wunderlich (h.wunderlich@psp.eu)
	 Jakob Eisenreich (j.eisenreich@psp.eu)IN
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PSP beim Technologietag  
des Munich Network

Munich Network verbindet Technologieunternehmer untereinan-

der mit Industrie und Anwendern, Forschung und Entwicklung, 

Investoren und international. Damit unterstützt das „Münchener 

Netzwerk für Innovation“ die Anstrengungen für erfolgreiche 

Innovationen in jungen, ambitionierten und ebenso in erfolg-

reichen, etablierten Technologieunternehmen. Mit zahlreichen 

Veranstaltungen und Aktivitäten werden Kontakte zwischen 

Gründern, Investoren, Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen hergestellt. 

Der 5. Technologietag am 18. März 2010 befasste sich mit 

„Herausforderungen und Perspektiven der Unternehmens- und 

Innovationsfinanzierung“. Die aktuelle Situation der Unterneh-

mens- und Innovationsfinanzierung für Technologieunternehmen 

wurde ebenso wie die der Finanz- und Kapitalmärkte beleuchtet. 

Unternehmerpersönlichkeiten, erfahrene Kapitalmarktprofis und 

internationale Venture Capital Investoren berichteten über jüngs-

te Investments. Interessante Vorträge und mehrere hundert Teil-

nehmer machten den Technologietag auch 2010 wieder zu 

einem großen Erfolg. 

Die PSP-Partner Heiko Wunderlich und Hans-Joachim 

Schreiber sprachen auf dem Technologietag zum Thema 

„Beteiligungs verträge fair gestalten – auch für die Gründer fair“ 

und vertraten den PSP-Beratungsschwerpunkt Venture Capital.

Dazu der Geschäftsführer des Munich Network, Curt J. Winnen: 

„Der 5. Technologietag war wieder einmal eine gelungene 

Großveranstaltung des Munich Network. Der wachsende Teil-

nehmerkreis zeigt uns, dass großes Interesse am Thema Techno-

logiefinanzierung besteht, und dass das Munich Network zuneh-

mend auch bundesweit als ideale Plattform für Kontakte in  

diesem Bereich wahrgenommen wird. Wir freuen uns, dass PSP 

sich aktiv in das Munich Network einbringt. Der Vortrag über 

Beteiligungsverträge hat unseren Teilnehmern wertvolle Hinweise 

für die Praxis gegeben.“ 

S e m i n a r e  
W o r k S h o p S  
V o r t r ä g e

PSP Partner Heiko Wunderlich, Hans-Joachim Schreiber und  
Curt J. Winnen, Geschäftsführer des Munich Network

Heiko WunderlichHans-Joachim Schreiber



777

2011

JULI/ 
AUGUST

04

Tod eines Kommanditisten

Folgende grundsätzliche Gestaltungen sind denkbar – dabei wird 
die KG entweder beendet (vgl. 1.), mit einem, mehreren oder allen 
Erben (vgl. 2., 3.) oder ohne Erben fortgesetzt (vgl. 4., 5.):

1. Auflösung der KG: 
 Der Tod eines Kommanditisten führt nach HGB nicht zur Auf­

lösung der KG. Dies kann aber gesellschaftsvertraglich vorgese­
hen werden. Die Erben X und Y des verstorbenen Kommanditis­
ten A treten dann als Erbengemeinschaft in die durch Auflösung 
der KG automatisch entstehende Liquidationsgesellschaft ein.

2. Einfache Nachfolgeklausel: 
 X und Y werden nach Ableben des A Kommanditisten. Dies 

entspricht der Lösung des HGB und ist somit auch dann ein­
schlägig, wenn keine Nachfolgeregelung im KG­Vertrag exis­
tiert. Eine juristische Besonderheit besteht darin, dass der 
Kommanditanteil nicht an X und Y in Erbengemeinschaft (wie 
sämtliche sonstigen Gegenstände des A) übergeht. Beide wer­
den in Höhe ihrer Erbquote jeweils einzeln Kommanditist (so ­ 
genannte „Sonderrechtsnachfolge“).

3. Qualifizierte Nachfolgeklausel: 
 Der Nachteil der einfachen Nachfolge ist, dass A Erben be ­

stimmen kann, die den Mitgesellschaftern nicht passen oder 
denen es an der entsprechenden Qualifikation mangelt. Zudem 
kann die Tatsache, dass A eine Vielzahl von Erben hat, 
Schwierigkeiten bereiten, weil der Gesellschafterkreis stark 
zersplittert wird. Um dies auszuschließen, kann der KG­Vertrag 
nur solche Erben eines Kommanditisten vorsehen, die bestimm­
te Anforderungen erfüllen (z. B. nur der Älteste oder alle 
infrage Kommenden müssen älter als 30 sein oder der Erbe 
muss ein BWL­Studium abgeschlossen haben). Erfüllt X die 
Anforderung(en), ist er „qualifiziert“ und wird ebenfalls im 
Wege der Sonderrechtsnachfolge Kommanditist. Der „nicht 
qualifizierte“ Y kann entsprechend Ausgleich von X (nicht aber 
von der KG) verlangen. Eine  solche Regelung schlägt jedoch 
fehl, wenn weder X noch Y die Anforderungen erfüllen. Der 
Anteil des A wächst dann den übrigen Gesellschaftern zu und 
X und Y haben einen Abfindungsanspruch gegen die KG. 
Zudem verschieben sich die Beteiligungsverhältnisse.

4. Fortsetzung ohne Erben: 
 A tritt mit dem Tod aus der KG aus. Seinen Anteil erhalten die 

anderen Gesellschafter im Weg der Anwachsung gemäß ihrer 
Beteiligung an der KG. Sie setzen die KG also ohne As Erben 
X und Y fort. Grundsätzlich ist die KG verpflichtet, X und Y eine 

Im letzten Teil dieser Reihe zur GmbH & Co. KG soll ein Blick auf die Folgen des Ablebens eines 
 Kommanditisten geworfen werden. Die Nachfolge ist ein Thema, das im Einzelfall unter Beachtung 
einer Vielzahl gesellschaftsrechtlicher, steuerlicher und nicht zuletzt persönlicher Faktoren betrachtet 
werden muss.
Aus „rein zivilrechtlicher Sicht“ besteht ein mögliches Spannungsfeld zwischen dem KG-Vertrag und 
einer letztwilligen Verfügung des Kommanditisten. Hier gilt: Die Regelungen des KG-Vertrages  
haben Vorrang. Ein Kommanditist kann also nicht etwa einseitig durch Testament einen Nachfolger 
bestimmen, der die im KG-Vertrag festgelegten Kriterien für einen solchen nicht erfüllt (s. u. 3.).

TEIL 6

Abfindung zu zahlen. Dies kann aber gesellschaftsvertraglich 
ausgeschlossen werden.

5. Fortführung mit einem Dritten: 
 Der KG­Vertrag sieht vor, dass D, der nicht Erbe des A ist, nach 

As Tod dessen Anteil übernehmen soll. Die Übertragung voll­
zieht sich außerhalb des Erbrechts und bedarf der Zustimmung 
des D. Konstruktiv bieten sich zwei Varianten an:

 –  A überträgt schon zu Lebzeiten seinen Anteil aufschiebend 
bedingt auf sein Ableben auf D. Da diese Übertragung am 
Nachlass vorbei vereinbart ist, scheiden erbrechtliche 
Abfindungsansprüche der Erben des A aus (sogenannte 
„rechtsgeschäftliche Nachfolgeklausel“).

 –  D erhält im KG­Vertrag das Recht, nach dem Ableben des 
A in die KG einzutreten. D sollte die X und Y zustehende 
Abfindung begleichen bzw. diese sollte im KG­Vertrag 
ausgeschlossen werden. Möglich ist auch, dass ein Dritter 
(z. B. Treuhänder oder Stimmrechtsvertreter eines Familien­
stamms) das Recht hat, einen Nachfolger As zu bestimmen 
(sogenannte „Eintrittsklausel“). Auch in dieser Variante 
besteht das Problem, dass die übrigen Gesellschafter nicht 
wissen, ob D bzw. der bestimmte Dritte von seinem Eintritts­
recht Gebrauch macht. Tut er dies nicht, führt dies ebenfalls 
zur Anwachsung und Beteiligungsverschiebung.

 Komplementär-GmbH: 
  Besteht keine Einheitsgesellschaft, ist in der GmbH­Satzung zu 

regeln, was mit dem GmbH­Anteil des Verstorbenen passieren 
soll. Anpassungsbedarf besteht insoweit, als die freie Vererb­
lichkeit von GmbH­Anteilen nicht ausgeschlossen werden kann 
(anders als bei der KG). Zudem gibt es im GmbH­Recht keine 
Sonderrechtsnachfolge: Der Anteil des Verstorbenen steht also 
mehreren Erben als Erbengemeinschaft zu. Daher müssen ent­
sprechende Abtretungs­ bzw. Einziehungsregelungen zur 
Wahrung des Beteiligungsgleichlaufs zwischen KG und GmbH 
in die Satzung aufgenommen werden.

Mit dieser Folge endet unsere Sonderreihe zur GmbH & Co. KG. 
Für weitere Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kon tak t : 

Dr. Berthold Schanze (b.schanze@psp.eu)
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Auf internationaler Basis verfügt PSP mit 
DFK International über einen bedeuten-
den  internationalen Verbund von unab-
hängigen Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungskanzleien mit mehr als 
212 Büros in 83 Ländern. Ein Rückgriff 
auf verlässliche Partner ist bei der Klä-
rung grenzüberschreitender oder aus-
ländischer Sachverhalte unerläss lich. 
Seit einigen Wochen wird bei DFK Inter-
national ein Online-Tool eingesetzt, mit  
dem quali tative Bewertungen zwischen 
den Kanzleien abgegeben werden kön-
nen. PSP war an der Ideengebung und 
der Entwicklung des Tools beteiligt und 
wir erhoffen uns dadurch eine gleich-
bleibend hohe Qualität, wenn es darum 
geht, einen geeigneten Partner im Aus-
land zu finden, der unseren Beratungs-
ansatz auch international begleitet.

Wir freuen uns, dass Mitte des Jahres Prof. Dr. Bernd Rudolph seinen Weg in die 
 Schack straße 2 gefunden hat. Prof. Rudolph leitete bis zu seiner Emeritierung nebenan  
in der Schackstraße 4 als Ordinarius das Institut für Kapitalmarktforschung und Finan-
zierung der Ludwig-Maximilians-Universität München. Unter seiner neuen Anschrift führt 
er seine  Mandate und Beiratstätigkeiten in München sowie sein Engagement im Institut 
für bank historische  Forschung in Frankfurt fort und wird auch noch ein paar Jahre die 
gerade  begonnene  Lehrtätigkeit an einer privaten Hochschule in Berlin weiterführen. 
Prof. Rudolph beschäftigt sich in der Forschung nach wie vor mit Fragen des Portfolio 
Managements, der derivativen Finanzmärkte, des Kreditrisikotransfers sowie der Regu-
lierung der Bank- und Kapitalmärkte. Gerade unser PSP Family Office wird die Gele-
genheit Tür an Tür mit Prof. Rudolph gerne dazu nutzen, sein umfassendes Wissen und 
seine Erfahrung von Zeit zu Zeit  „anzuzapfen“. 

Prof. Dr. Bernd Rudolph bei PSP

Tool zur 
 Qualitätssteigerung
eingeführtSEMINAR

Alle Unternehmen sind aktuell mit zahlreichen Fragen an der Schnittstelle Recht und IT 
 konfrontiert. Daraus ergeben sich zahlreiche Chancen, wie insbesondere die Möglichkeit, 
Rechnungen einfach elektronisch zu versenden, aber auch Risiken, wie etwa Fragen zum 
Datenschutz oder zur Zulässigkeit, E-Mails von Mitarbeitern zu archivieren. Allerdings ist 
die Rechtslage häufig unklar, etwa wenn es um die Frage des Vorsteuerabzuges beim 
 elektronischen Rechnungsversand oder die Art der Übermittlung der künftigen E-Bilanz 
geht. Wir bringen mit einem speziellen Seminar im Herbst dieses Jahres Licht in dieses 
IT-Dunkel und zeigen Ihnen anhand von Praxisbeispielen wie Sie Risiken vermeiden und 
von der aktuellen Rechtslage profitieren können. Eine ausführliche Einladung erhalten Sie 
 demnächst. 

 E-Bilanz
Elektronische Rechnung

Datenschutz

  E-Mail-Archivierung

Outsourcing
 Cloud-Computing
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